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§ 86 NO LSG Schulerhalter

NO LSG - NO Landwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2020

(1) Eine Privatschule zu fihren ist berechtigt

a) jede Person, die voll handlungsfahig und in sittlicher Hinsicht verlafilich ist sowie wenn keine nachteiligen
Auswirkungen auf das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen zu erwarten sind;

b) jede Gebietskdrperschaft, jede gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft und jede sonstige
Korperschaft des 6ffentlichen Rechts;

c) jede sonstige juristische Person, deren vertretungsbefugte Organe die Voraussetzungen nach lit.a erftllen.

(2) Die finanzielle, personelle und rdumliche Vorsorge fur die Fiihrung der Schule ist Aufgabe des Schulerhalters.

(3) Der Schulerhalter hat jede Veranderung der Organisation der Privatschule sowie die Einstellung der Schulfihrung
und die Auflassung der Schule der Schulbehérde unverziglich anzuzeigen.

(4) Der Schulerhalter hat sich der EinfluBnahme auf die nach den schulrechtlichen Vorschriften dem Leiter der Schule -
sofern er nicht selbst Leiter der Schule ist (§ 87 Abs. 3) - und den Lehrern zukommenden Aufgaben zu enthalten.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lsg/paragraf/87
file:///

	§ 86 NÖ LSG Schulerhalter
	NÖ LSG - NÖ Landwirtschaftliches Schulgesetz


